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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Severin Renoldner, Mag. 

Gabriela Moser, Freundinnen und Freunde haben am 7. Dezember 

1994 unter der Nr. 144/J an mich eine schriftliche parlamentari

sche Anfrage betreffend Umsetzung der Entschließung des Natio

nalrates vom 16. Juli 1994 betreffend Gruppenpraxengesetz (E 

163) gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie weit sind die Vorarbeiten für einen Entwurf für ein 
Gruppenpraxengesetz gediehen? 

2. Sind die Verhandlungen zwischen Ärztekammer und Hauptver
band der Sozialversicherungen abgeschlossen? 

3. Wann werden Sie dem Nationalrat einen Entwurf für ein Grup
penpraxengesetz vorlegen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

Derzeit wird in meinem Ressort ein Vorentwurf ausgearbeitet, 

der auch den vom parlamentarischen Unterausschuß des Gesund

heitsausschusses erarbeiteten Parametern Rechnung tragen wird. 

Auf der Basis dieses Vorentwurfs werden demnächst Gespräche 
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zwischen dem Hauptverband der österreichischen Sozialversiche

rungsträger, der Österreichischen Ärztekammer und meinem Ressort 

stattfinden, deren Ergebnisse im genannten Entwurf zu be

rücksichtigen sein werden. 

Als weitere Vorgangsweise ist in Aussicht genommen, auf dieser 

berufsrechtlichen Grundlage im Hinblick auf die zu treffenden 

sozialversicherungsrechtlichen Maßnahmen mit dem Herrn Bundes

minister für Arbeit und Soziales in Kontakt zu treten. 

Ich gehe davon aus, daß ein Begutachtungsentwurf, der die be

rufsrechtlichen Grundlagen für die Kooperation der freiberuflich 

ausübbaren Gesundheitsberufe auf Basis des Erwerbsgesell

schaftengesetzes zum Inhalt haben wird - sollten nicht unvor

hersehbare Schwierigkeiten auftreten - voraussichtlich bereits 

vor Ablauf der vom Nationalrat gesetzten Jahresfrist fertigge

stellt sein wird. 
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